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Sehr geehrter Herr Minister Lucha, 

 

ich schreibe an Sie stellvertretend für die gesamte Landesregierung, da es sich bei 
meinen Anliegen um Auswirkungen von Regelungen handelt, die den 
gesundheitlichen Aspekt betreffen. 

Kinder mit Schnupfen dürfen Kinderbetreuungseinrichtungen nur besuchen, wenn ein 
Attest vom Arzt vorliegt, dass das Kind Corona frei ist. Diese Bescheinigung kann ein 
Kinderarzt ohne Testung jedoch nicht ausstellen, auch wenn er sich sicher ist, dass 
es sich um einen „normalen“ Schnupfen handelt. Eltern sehen sich in dieser Situation 
erheblichen Schwierigkeiten gegenüber. Auch Kinderärzte berichten über 
zunehmende Anfragen von Eltern hinsichtlich eines derartigen Attestes.                                                                                                      
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir mitteilen könnten, ob man hier nicht eine 
situationsabhängige Entscheidung freistellen könnte, die auch die regionale Corona-
Lage berücksichtigt. 

Ein weiteres Problem  der Akzeptanz zeigt sich bei der Vorgabe zur stabilen und 
konstanten Zusammensetzung der Betreuungsgruppen in Kitas. Sowohl im Gebäude 
wie auch im Außenbereich ist eine Trennung vorzunehmen.                                       
Die CoronaVO Sport lässt nun aber ab 1. Juli Training oder Übungseinheiten der 
üblichen Sport-, Spiel- oder Übungssituationen ohne Einhaltung des ansonsten 
erforderlichen Mindestabstands in Gruppen bis zu 20 Personen zu.                                 
In der Realität treffen sich Kinder also aus verschiedenen, in den 
Betreuungseinrichtungen strikt getrennten Gruppen, beim Sport dann jedoch alle in 
einer Gruppe. Ebenso verhält es sich auf dem Nachhauseweg.                                                                                                       
Inwieweit macht dann eine Trennung in den Kindertageseinrichtungen noch Sinn? 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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Rastatt, den 14.07.2020 
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